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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Gegen eine vom Bundesrat genehmigte und auf den 1. Februar 2019 umgesetzte
Teilrevision der Kernenergieverordnung, die von den Gegnerinnen und Gegnern auch
mit «Lex Beznau» betitelt wurde, hatte Nationalrätin Irène Kälin (gp, AG) Ende 2018 eine
Motion eingereicht mit dem Ziel, ebendiese beschlossene Revision rückgängig zu
machen. Mit der Teilrevision wollte der Bundesrat den Dosisgrenzwert für Störfälle bei
Naturereignissen, die einmal alle 10'000 Jahre vorkommen, bei 100 mSv Strahlung
festsetzen – eine Massnahme, die in den Augen der Kritikerinnen und Kritiker primär
den Weiterbetrieb des AKW Beznau ermöglichen sollte und zu einer Verschlechterung
der Sicherheitssituation führe. Als umso stossender empfand die Motionärin das
Vorgehen des Bundesrates, nämlich dass er im Dezember 2018 trotz einer kritisch
ausgefallenen Vernehmlassung, eines hängigen Gerichtsverfahrens und des
Aktivwerdens der UREK-SR (Po. 18.4107) beschlossen hatte, die Revision umzusetzen.
Der Bundesrat setze damit die Vernehmlassung zu einer «Farce» herab, übergehe das
Parlament «in unakzeptabler Art und Weise» und trete die «Rechtsstaatlichkeit mit
Füssen», kritisierte die Motionärin den Bundesrat in ihrer Begründung scharf. In seiner
ablehnenden Stellungnahme argumentierte der Bundesrat, dass das
Bundesverwaltungsgericht den festgelegten Dosisgrenzwert inzwischen bestätigt habe.
Die Motion blieb unbehandelt und wurde schliesslich nach verstrichener zweijähriger
Behandlungsfrist Ende 2020 abgeschrieben. 1

MOTION
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